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Automatisch generierte Beschreibung]CL 2.1.3.2-5 SEPA Basismandat



1. Angaben zum Kind
Name: ___________________________ Vorname: _____________________ geb. am: ___________________

Klasse: _________________ Klassenlehrer*in: ____________________________________________________

Wohnort und Straße: _________________________________________________________________________

1.1 (Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen)
Medikamente/ Allergien/ gesundheitliche Einschränkungen: _________________________________________

2. Angaben der Eltern 
	
	
	

	Vorname:

	
__________________________________
	
__________________________________

	Nachname:

	
__________________________________
	
__________________________________

	Adresse:

	
__________________________________
	
__________________________________

	Telefon privat:

	
__________________________________
	
__________________________________

	Mobil:

	
__________________________________
	
__________________________________

	E-Mail

	
__________________________________
	
__________________________________



	Gemeinsames Sorgerecht: 
	Ja ☐
	Nein ☐



3. Betreuungszeiten
Die Betreuung erfolgt je nach gewählten Angebot von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr.
 
Während der Schulferien, an gesetzlichen Feiertagen sowie an den von der Schule festgelegten beweglichen Ferientagen findet keine Betreuung statt.
 
Die Leistungen des Trägers umfassen die Betreuung und Aufsicht der Kinder im vereinbarten Betreuungszeitraum sowie die Durchführung verschiedener Arbeitsgemeinschaften (AGs) und weiterer pädagogischer Angebote.

3.1 Anmeldung zur Betreuung nach Unterrichtsschluss bis 14:30 Uhr:
Ich melde mein Kind für folgende Tage in der Betreuung an (zutreffendes bitte ankreuzen):
	Montag
	Dienstag
	Mittwoch
	Donnerstag
	Freitag

	☐

	☐	☐	☐	☐
	Mein Kind darf die Betreuung nach vorheriger Abmeldung bei einer Betreuungskraft früher verlassen



	ja:  ☐      Uhrzeit:____

nein:  ☐               
	ja:  ☐      Uhrzeit:____

nein:  ☐               
	ja:  ☐      Uhrzeit:____

nein:  ☐               
	ja:  ☐      Uhrzeit:____

nein:  ☐               
	ja:  ☐      Uhrzeit:____

nein:  ☐               



3.2 Anmeldung zu den Tu-es-Angeboten von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr: 
Ich melde mein Kind für folgende Tage in der Betreuung an (zutreffendes bitte ankreuzen):
	Montag:
Backstube I
☐
	Dienstag: 
Kreatives Gestalten
☐
	Mittwoch:
Sport, Spiel, Bewegung
☐
	Donnerstag:
Backstube II
☐



4. Elternbeitrag
Für die Betreuung bis 14:30 Uhr wird ein Elternbeitrag in Höhe von 5,00 Euro pro gebuchtem Wochentag und Monat erhoben.
 
Für die Teilnahme an den Tu-es-Angeboten von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr wird ein Elternbeitrag in Höhe von 18,00 Euro pro gebuchtem Kurs und Monat erhoben.

Der Elternbeitrag wird als monatlicher Beitrag für die gesamte Vertragslaufzeit erhoben und ist daher auch während der Schulferien sowie sonstiger betreuungsfreier Zeiten zu entrichten.
 
Der Einzug des Elternbeitrags erfolgt monatlich im SEPA-Lastschriftverfahren.
 
Für Rücklastschriften aufgrund fehlender Kontodeckung oder fehlerhafter Kontodaten wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 Euro erhoben.

5. Aufsicht
Die Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals beginnt mit dem Erscheinen des Kindes in den Betreuungsräumlichkeiten innerhalb der vereinbarten Betreuungszeiten und endet mit der Abmeldung des Kindes bei einer Betreuungskraft sowie dem anschließenden Verlassen der Betreuung.
 
Die Personensorgeberechtigten werden darauf hingewiesen, dass die Aufsicht durch das Betreuungspersonal nicht gewährleistet werden kann, wenn ein Kind die Betreuung eigenmächtig und ohne Abmeldung verlässt.

6. Erkrankung des Kindes
Bei Erkrankung oder sonstiger Abwesenheit des Kindes sind die Mitarbeitenden der Betreuung unverzüglich über die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit zu informieren.
 
Leidet das Kind an einer ansteckenden Krankheit oder besteht der Verdacht auf eine solche, darf die Betreuung bis zum Ausschluss einer Ansteckungsgefahr nicht besucht werden. Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, die Einrichtung hierüber unverzüglich zu informieren.
 
Kinder mit Fieber, Magen-Darm-Beschwerden oder sonstigen erheblichen Krankheitssymptomen können von der Betreuung ausgeschlossen werden. Treten entsprechende Symptome während der Betreuungszeit auf, werden die Personensorgeberechtigten informiert und gebeten, das Kind zeitnah abzuholen.

7. Vertragsgrundlagen
Grundlage für das Betreuungsverhältnis sind die gesetzlichen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie der zwischen Schule und dem Träger des Angebotes geschlossene Kooperationsvereinbarung.

8. Vertragslaufzeit
Der Betreuungsvertrag beginnt am 01. August 2026 und wird bis zum 30. Juni 2027 geschlossen. 

9. Kündigung
Eine ordentliche Kündigung des Betreuungsvertrages ist mit einer Frist von zwölf Wochen zum Monatsende möglich. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Eine außerordentliche Kündigung durch die Personensorgeberechtigten ist insbesondere bei einem Schulwechsel infolge eines Wegzugs möglich.
Die Diakonie Nord Nord Ost ist berechtigt, den Betreuungsvertrag außerordentlich zum Monatsende zu kündigen, wenn ein Kind durch sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der Betreuung wiederholt erheblich beeinträchtigt und ein zuvor geführtes Gespräch mit den Personensorgeberechtigten keine nachhaltige Verbesserung bewirkt hat.
Eine außerordentliche Kündigung zum Monatsende kann darüber hinaus erfolgen, wenn trotz Mahnung erhebliche Zahlungsrückstände bestehen.

10. Änderung des Betreuungsumfangs
Änderungen des vereinbarten Betreuungsumfangs sind nur im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten möglich und bedürfen der Zustimmung der Diakonie Nord Nord Ost. Änderungen des Betreuungsumfangs bedürfen in jedem Fall der Schriftform.
11. Anmeldeverfahren 
Der Betreuungsvertrag ist von den Eltern oder den Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Die unterschriebene Ausfertigung kann der Diakonie Nord Nord Ost per E-Mail als Scan oder Foto übersandt werden: benjamin.mundt@diakonie-nordnordost.de
 
Ein Betreuungsverhältnis kommt erst zustande, wenn die Aufnahme durch die Diakonie Nord Nord Ost schriftlich bestätigt wurde und ein vollständig ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat vorliegt.
 
Nach Eingang der Anmeldung und Bestätigung der Aufnahme erhalten die Eltern via E-Mail eine von der Diakonie Nord Nord Ost unterzeichnete Ausfertigung des Betreuungsvertrages.

12. Datenaustausch
Soweit es zur Durchführung der Nachmittagsbetreuung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten des Kindes sowie der Personensorgeberechtigten durch die Diakonie Nord Nord Ost erhoben, verarbeitet und genutzt und mit dem Katharineum werden. Dies umfasst insbesondere Daten, die für die Anmeldung, Vertragsdurchführung, Abrechnung, Anwesenheitsdokumentation, Aufsicht, Erreichbarkeit im Notfall sowie für die Organisation der Betreuungs- und Kursangebote erforderlich sind. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung der Nachmittagsbetreuung erforderlich oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften zulässig ist. In allen anderen Fällen bedarf die Übermittlung der vorherigen Einwilligung der Personensorgeberechtigten.

12.1 Datenschutz
Das Kind sowie die Personensorgeberechtigten haben nach den §§ 16 bis 25 DSG-EKD insbesondere Rechte auf transparente Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsicht.
Weitere Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ergeben sich aus der beigefügten Datenschutzinformation.

13. Fotos und Öffentlichkeitsarbeit
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind im Rahmen der Nachmittagsbetreuung für interne Zwecke sowie für die Informationsarbeit des Trägers der Offenen Ganztagschule (z. B. Stellwände mit Fotos im Eingangsbereich und Flur der Offenen Ganztagschule, Flyer, Diashows und PowerPoint-Präsentationen,) fotografiert und/oder gefilmt werden darf. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

ja ☐
nein ☐

14. Schlussbestimmungen
Abweichende Vereinbarungen, Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine wirksame Regelung treten, die dem Sinn und Zweck der ursprünglichen Regelung möglichst nahekommt.

15. Vertragsabschluss 


Lübeck, _________________	________________________________________________________________ 
 	  Datum			Unterschrift Eltern/ Sorgeberechtigte


Lübeck, _________________   _________________________________________________________________
               Datum                         Leitung Offene Ganztagsschul
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	DNNO in Holstein
	Angebote an Schulen
	
	
	
	    A-01.06.2026


	
Information zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in der
Ganztagsbetreuung 

Bitte beachten Sie: Die Unterschrift zur Bestätigung der Kenntnisnahme befindet sich auf der zweiten Seite. 

Name, Vorname des Kindes: ........................................................................................................................
Zur Erfüllung des von den Personensorgeberechtigten mit der Diakonie Nord Nord Ost geschlossenen Betreuungsvertrages für die Ganztags-/Nachmittagsbetreuung .........................................
müssen personenbezogene Daten des Kindes und der Personensorgeberechtigten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Verarbeitung erfolgt nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere dem DSG-EKD. Es werden nur die Daten verarbeitet, die für Anmeldung, Vertragsdurchführung, Betreuung, Aufsicht, Erreichbarkeit im Notfall, Kursorganisation, Abrechnung und notwendige Dokumentation erforderlich sind. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit sie zur Durchführung der Betreuung erforderlich ist, eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder vorschreibt oder eine Einwilligung der Personensorgeberechtigten vorliegt.

I. Umfang der Datenverarbeitung

Soweit erforderlich, können insbesondere folgende Daten erhoben und verarbeitet werden:

· Stammdaten des Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift)
· Kontaktdaten der Personensorgeberechtigten (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse)
· Angaben zur Schule und Klasse
· Angaben zu Betreuungsumfang, gewählten Betreuungstagen sowie Kursangeboten
· Notfallkontakte sowie Abhol-, Abmelde- und Entlass-Regelungen,
· gesundheitliche Angaben (z.B. Allergien, Erkrankungen oder besondere Hinweise), soweit diese für Betreuung, Aufsicht, Sicherheit oder Notfälle erforderlich sind
· Bankverbindung und Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat, soweit Elternbeiträge eingezogen werden,
· Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten sowie betreuungsrelevante organisatorische Hinweise.

II. Datenverarbeitungssysteme und Aufbewahrung

Die Vertrags- und Verwaltungsdaten werden im Fachverfahren Vivendi NG verarbeitet und fünf Jahre nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses gespeichert.
Die Anwesenheit der Kinder wird täglich, schriftlich oder digital, dokumentiert. Diese Anwesenheitsdokumentation wird fünf Jahre nach Ablauf des jeweiligen Schuljahres gespeichert.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder berechtigte Gründe für eine weitere Speicherung entgegenstehen. Abrechnungs- und Buchungsunterlagen können gesonderten gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen. 

III. Zusammenarbeit mit der Schule / Datenaustausch

Zur Durchführung der Ganztags-/Nachmittagsbetreuung arbeitet die Diakonie Nord Nord Ost mit der oben genannten Schule zusammen. Soweit dies für Anmeldung, Organisation, Aufsicht, Anwesenheit, Kursangebote, Erreichbarkeit im Notfall sowie die pädagogische Begleitung des Kindes erforderlich ist, dürfen die hierfür notwendigen personenbezogenen Daten und Informationen zwischen der Schule und der Diakonie Nord Nord Ost ausgetauscht werden.
Dies kann insbesondere Angaben zur Anmeldung, zur Klasse, zum Betreuungsumfang, zu Anwesenheit und Abwesenheit, zu Kursangeboten sowie solche Informationen betreffen, die für die Aufsicht, Sicherheit und Betreuung des Kindes erforderlich sind.
Die Mitarbeitenden der Schule und der Diakonie Nord Nord Ost sind zur Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. Soweit für einzelne Informationen eine Einwilligung oder eine Entbindung von der Schweigepflicht erforderlich ist, stimmen die Personensorgeberechtigten dem beschriebenen Austausch betreuungsrelevanter Informationen zu. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

IV. Rechte der betroffenen Personen

Nach § 19 DSG-EKD haben die Personensorgeberechtigten das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten. 
Die Auskunft umfasst insbesondere:
· die Verarbeitungszwecke
· die Kategorien personenbezogener Daten;
· die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten
· die Dauer der Speicherung 
· Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung durch die verantwortliche Stelle oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
· das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;
· Herkunft der Daten (sofern nicht direkt bei der betroffenen Person bzw. Personensorgeberechtigten erhoben).

V.	Recht auf Berichtigung und auf Löschung

Gemäß § 20 DSG-EKD werden unrichtige personenbezogene Daten jederzeit berichtigt oder vervollständigt.
Die Löschung der Daten kann gemäß § 21 DSG-EKD verlangt werden, wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung mehr besteht oder eine Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist.
Nach dem Ausscheiden des Kindes aus der Offenen Ganztagsschule werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen rechtliche Pflichten zur weiteren Aufbewahrung.

VI.	Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Gemäß § 22 DSG-EKD ist die weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu beschränken beziehungsweise auf bestimmte Zwecke einzugrenzen, wenn

· die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es der verantwortlichen Stelle ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
· die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
· die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
· die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat und es noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der verantwortlichen Stelle gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

VII. Recht auf Datenübertragung

Gemäß § 24 DSG-EKD sind von den Personensorgeberechtigten bereitgestellte und automatisiert verarbeitete, personenbezogene Daten in einem gängigen Format zur Verfügung zu stellen oder auf Wunsch an einen Dritten weiterzugeben (z. B. bei einem Schulwechsel).

VIII. Widerspruchsrecht

Der Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann unter den Voraussetzungen des § 25 DSG-EKD widersprochen werden.

IX. Recht auf Beschwerde gem. § 46 (1) DSG-EKD

Es besteht das Recht auf Beschwerde:

Kontakt Datenschutzbeauftragte*r der Diakonie Nord Nord Ost:  

E-Mail: VD.datenschutzbeauftragter@diakonie-nordnordost.de

Kontakt Aufsichtsbehörde: 

Onlineformular unter https://datenschutz.ekd.de/meldung-einer-beschwerde/

Kenntnisnahme und Einwilligung zum beschriebenen Datenaustausch
Ich/Wir habe(n) die vorstehenden Informationen zur Datenverarbeitung zur Kenntnis genommen: 
	
______________________________________
	


	Ort/Datum
	Unterschrift der Personensorgeberechtigten


[image: Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Anlage Datenschutzinformation zur Ganztagsbetreuung




	Anlage Datenschutz Betreuungsvereinbarung
	
	Seite 2 von 2 

	DNNO in Holstein
	Angebote an Schulen
	
	
	
	     A-02.06.2026


	

Diakonie Nord Nord Ost gGmbH				DE54ZZZ00000370798
Triftstraße 139-143						Gläubiger-Identifikationsnummer 
23554 Lübeck
Deutschland


	



Eindeutige Mandatsreferenz– Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt 

	
________________________________________________________________________________________


Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber

	
________________________________________________________________________________________


Straße und Hausnummer 

	
________________________________________________________________________________________


PLZ und Ort 

	
________________________________________________________________________________________


Land 

	
________________________________________________________________________________________


IBAN 



	Wiederkehrende Zahlungen von Rechnungen für den Bereich 




Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Verwendung von 



Ich ermächtige (wir ermächtigen) die Diakonie NordNordOst gemeinnützigeGmbH, Zahlungen von meinem (von unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Diakonie NordNordOst gemeinnützigeGmbH auf mein Konto (unser Konto) gezogenen Lastschriften einzulösen.


Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information (Pre-Notification) vor Einzug einer fälligen Zahlung mindestens 5 Tage vor der Bankbelastung.


	
___________________________
	
_________________________
	


Ort	 				Datum			       		Unterschrift(en)
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